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(54) GERÄTEHALTER FÜR EIN TRAGBARES HARTFLÄCHENREINIGUNGSGERÄT

(57) Um die Reichweite eines tragbaren Hartflächen-
reinigungsgeräts (12) zum Abziehen und Aufsaugen von
Flüssigkeit von einer Hartfläche, insbesondere von einer
Fensterscheibe, zu erhöhen, wird ein Gerätehalter (10)
vorgeschlagen umfassend ersten Stützarm (30), der eine
erste Stützfläche (34) aufweist, an die das Hartflächen-
reinigungsgerät (12) mit einem Seitenbereich anlegbar
ist, und an dem ein erstes Verbindungselement (44) an-
geordnet ist zum Verbinden des Grundkörpers (28) mit
dem Hartflächenreinigungsgerät (12), einen zweiten
Stützarm (32), der eine zweite Stützfläche (32) ausbildet,
auf die das Hartflächenreinigungsgerät (12) aufsetzbar
ist, und ein zweites Verbindungselement (76) zum Ver-
binden des Gerätehalters (10) mit einem Verlängerungs-
rohr (14).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gerätehalter für ein
tragbares Hartflächenreinigungsgerät zum Abziehen
und Aufsaugen von Flüssigkeit von einer Hartfläche, ins-
besondere von einer Fensterscheibe.
[0002] Ein tragbares Hartflächenreinigungsgerät, mit
dessen Hilfe Hartflächen, insbesondere Fensterschei-
ben, gereinigt werden können, ist beispielsweise aus der
EP 2 237 711 B1 sowie aus der EP 2 230 980 B1 und
der EP 2 227 126 B1 bekannt. Das tragbare Hartflächen-
reinigungsgerät weist mindestens eine Abziehlippe auf
und kann nach Art eines manuellen Fensterabziehers an
der Hartfläche entlang bewegt werden. Außerdem weist
das Hartflächenreinigungsgerät ein Saugaggregat auf,
mit dessen Hilfe die sich an einer Saugöffnung des Hart-
flächenabsauggeräts sammelnde Flüssigkeit von der
Hartfläche aufgesaugt werden kann. Die Flüssigkeit
kann in einen Schmutzflüssigkeitstank des Hartflächen-
reinigungsgeräts überführt werden. Derartige Hartflä-
chenreinigungsgeräte haben sich bewährt, es wäre al-
lerdings wünschenswert, die Reichweite der Hartflä-
chenreinigungsgeräte zu erhöhen, so dass der Benutzer
- ohne seine Standposition verändern zu müssen und
insbesondere ohne Einsatz einer Leiter - auch höher ge-
legene Bereiche der Hartfläche, insbesondere hoch ge-
legene Dachfenster, erreichen kann.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, einen Gerätehalter für ein tragbares Hartflächenrei-
nigungsgerät der voranstehend erläuterten Art bereitzu-
stellen, mit dessen Hilfe die Reichweite des Hartflächen-
reinigungsgeräts erhöht werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird bei einem Gerätehalter der
gattungsgemäßen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst,
dass der Gerätehalter einen Grundkörper umfasst mit
einem ersten Stützarm, der eine erste Stützfläche auf-
weist, an die das Hartflächenreinigungsgerät mit einem
Seitenbereich anlegbar ist, und an dem ein erstes Ver-
bindungselement angeordnet ist zum Verbinden des
Grundkörpers mit dem Hartflächenreinigungsgerät, und
mit einem zweiten Stützarm, der eine zweite Stützfläche
aufweist, auf die das Hartflächenreinigungsgerät auf-
setzbar ist, und dass der Gerätehalter ein zweites Ver-
bindungselement umfasst zum Verbinden des Geräte-
halters mit einem Verlängerungsrohr.
[0005] Der erfindungsgemäße Gerätehalter gibt dem
Benutzer die Möglichkeit, die Reichweite des tragbaren
Hartflächenreinigungsgeräts zu erhöhen, indem er das
tragbare Hartflächenreinigungsgerät mit Hilfe eines ers-
ten Verbindungselements am Gerätehalter festlegt und
diesen mit Hilfe eines zweiten Verbindungselements mit
einem Verlängerungsrohr verbindet. Das Verlänge-
rungsrohr ist vorteilhafterweise teleskopierbar, das heißt
es weist mehrere Rohrabschnitte auf, die in einander ge-
schoben und auseinander gezogen werden können, so
dass der Benutzer die Möglichkeit hat, die Länge des
Verlängerungsrohrs zu verstellen.
[0006] Der Gerätehalter ist mit dem tragbaren Hartflä-

chenreinigungsgerät lösbar verbindbar. Hierzu weist der
Gerätehalter einen Grundkörper auf mit einem ersten
Stützarm und einem zweiten Stützarm. Der erste Stütz-
arm weist eine erste Stützfläche auf, an die das tragbare
Hartflächenreinigungsgerät mit einem Seitenbereich,
beispielsweise einem Abschnitt einer Rückseite, ange-
legt werden kann. Zur Festlegung des tragbaren Hartflä-
chenreinigungsgeräts ist am ersten Stützarm ein erstes
Verbindungselement angeordnet, mit dessen Hilfe das
tragbare Hartflächenreinigungsgerät mit dem Grundkör-
per lösbar verbunden werden kann. Zusätzlich zum ers-
ten Stützarm kommt der zweite Stützarm des Grundkör-
pers zum Einsatz, der eine zweite Stützfläche aufweist.
Auf die zweite Stützfläche kann das tragbare Hartflä-
chenreinigungsgerät aufgesetzt werden. Der zweite
Stützarm untergreift das tragbare Hartflächenreini-
gungsgerät und stellt auf konstruktiv einfache Weise si-
cher, dass dieses vom Gerätehalter zuverlässig getra-
gen werden kann.
[0007] Wie bereits erwähnt, wird das tragbare Hartflä-
chenreinigungsgerät zum Reinigen einer Hartfläche, ins-
besondere einer Fensterscheibe, an der Hartfläche ent-
lang bewegt, wobei mittels der mindestens einen Abzieh-
lippe des Hartflächenreinigungsgeräts Flüssigkeit von
der Hartfläche abgezogen werden kann. Um das Hart-
flächenreinigungsgerät auch dann auf einfache Weise
mittels des Gerätehalters an einer Hartfläche entlang füh-
ren zu können, wenn die Hartfläche schräg zur Vertikalen
geneigt ist, wie dies beispielsweise bei schräg ausge-
richteten Dachfenstern der Fall ist, weist eine vorteilhafte
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Gerätehalters
ein Gelenkteil auf, über das der Grundkörper des Gerä-
tehalters um eine Schwenkachse verschwenkbar mit
dem zweiten Verbindungselement, das die Verbindung
zum Verlängerungsrohr herstellt, verbunden ist. Das Ge-
lenkteil ist hierbei in Richtung auf das erste Verbindungs-
element versetzt zum zweiten Stützarm angeordnet und
nimmt somit eine Position oberhalb des zweiten Stütz-
armes ein. Dies hat den Vorteil, dass die Schwenkachse
eine Lage an einem Seitenbereich des Hartflächenreini-
gungsgeräts einnimmt. Dies erleichtert es dem Benutzer,
das Hartflächenreinigungsgerät auch in einer zur Verti-
kalen geneigten Ausrichtung des Grundkörpers gegen
die zu reinigende Hartfläche zu drücken. Der Schwer-
punkt des am Grundkörper festgelegten Hartflächenrei-
nigungsgeräts kann bei einer derartigen Ausrichtung ei-
ne zur Schwenkachse sowohl in horizontaler Richtung
als auch vertikal nach unten versetzte Position einneh-
men, die das Andrücken des tragbaren Hartflächenrei-
nigungsgeräts an die zu reinigende Hartfläche erleich-
tert.
[0008] Besonders günstig ist es, wenn das Gelenkteil
um mehr als die Hälfe der Länge des ersten Stützarmes
in Richtung auf das erste Verbindungselement versetzt
zum zweiten Stützarm angeordnet ist.
[0009] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung ist das Gelenkteil an der der ersten Stützfläche ab-
gewandten Seite des zweiten Stützarms angeordnet.
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[0010] Der zweite Stützarm ist bei einer vorteilhaften
Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Gerätehalters
senkrecht zum ersten Stützarm ausgerichtet. Bei einer
derartigen Ausgestaltung ist der Grundkörper vorteilhaf-
terweise im Wesentlichen L-förmig ausgebildet, wobei
die beiden Stützarme jeweils einen Schenkel des Grund-
körpers bilden.
[0011] Um das Aufsetzen des Hartflächenreinigungs-
geräts auf die zweite Stützfläche zu erleichtern und zu
vermeiden, dass das Hartflächenreinigungsgerät an der
zweiten Stützfläche verrutscht, ist der zweite Stützarm
bei einer bevorzugten Ausgestaltung wannen- oder ta-
schenförmig ausgebildet. Das tragbare Hartflächenreini-
gungsgerät kann somit in den zweiten Stützarm einge-
setzt werden, der zusätzlich zur zweiten Stützfläche ein-
ander gegenüberliegende Halteflächen aufweist, die ei-
nen unteren Bereich des Hartflächenreinigungsgeräts
zwischen sich aufnehmen.
[0012] Das erste Verbindungselement ist bei einer vor-
teilhaften Ausgestaltung der Erfindung an dem dem zwei-
ten Stützarm abgewandten Ende des ersten Stützarms
angeordnet. Der erste Stützarm erstreckt sich somit zwi-
schen dem ersten Verbindungselement und dem zweiten
Stützarm.
[0013] Von Vorteil ist es, wenn sich die erste Stützflä-
che in Höhe des ersten Verbindungselements erstreckt,
denn dies erleichtert es, das Hartflächenreinigungsgerät
mit Hilfe des ersten Verbindungselements an der ersten
Stützfläche festzulegen.
[0014] Das erste Verbindungselement ist vorteilhafter-
weise nach Art eines Bügels oder Riemens ausgestaltet,
mit dessen Hilfe ein Gehäusebereich des Hartflächen-
reinigungsgeräts, beispielsweise ein Griff, umgriffen wer-
den kann.
[0015] Von Vorteil ist es, wenn der Bügel oder Riemen
elastisch dehnbar ist.
[0016] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung weist der Gerätehalter eine Spanneinrichtung
zum Spannen des Bügels oder Riemens auf. Dadurch
kann eine mechanisch stark belastbare Verbindung zwi-
schen dem Hartflächenreinigungsgerät und dem Grund-
körper des Gerätehalters erzielt werden.
[0017] Die Spanneinrichtung weist vorteilhafterweise
einen verschwenkbar gelagerten Spannhebel auf zum
Spannen des Bügels oder Riemens. Der Spannhebel
kann zum Spannen des Bügels oder Griffs aus einer Ent-
lastungsstellung in eine Spannstellung verschwenkt wer-
den, nachdem der Bügel oder Riemen um einen Gehäu-
sebereich des Hartflächenreinigungsgeräts, insbeson-
dere um einen Griff des Hartflächenreinigungsgeräts, he-
rumgeführt wurde.
[0018] Die Spanneinrichtung ist bei einer vorteilhaften
Ausgestaltung der Erfindung an dem dem zweiten Stütz-
arm abgewandten Ende des ersten Stützarms angeord-
net.
[0019] Günstigerweise ist das Gelenkteil unmittelbar
unterhalb der Spanneinrichtung positioniert.
[0020] Bevorzugt weist das Gelenkteil ein erstes Ge-

lenkglied und ein zweites Gelenkglied auf, die relativ zu-
einander um die Schwenkachse verschwenkbar und in
mehreren Schwenkstellungen relativ zueinander arre-
tierbar sind, wobei das erste Gelenkglied mit dem ersten
Stützarm und das zweite Gelenkglied mit dem zweiten
Verbindungselement starr verbunden sind.
[0021] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das
erste Gelenkglied zusammen mit dem ersten Stützarm
ein einteiliges Kunststoffformteil ausbildet.
[0022] Es kann auch vorgesehen sein, dass das zweite
Gelenkglied zusammen mit dem zweiten Verbindungs-
element ein einteiliges Kunststoffformteil ausbildet.
[0023] Das Gelenkteil weist bei einer vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung ein entlang der Schwenkachse
zwischen einer Arretierungsstellung und einer Freigabe-
stellung hin und her bewegbares Arretierungselement
auf. Mit Hilfe des Arretierungselementes können die bei-
den Gelenkglieder in einer gewünschten Schwenkstel-
lung arretiert werden.
[0024] Das Arretierungselement ist vorteilhafterweise
mittels eines Betätigungselements entgegen der Wir-
kung einer Rückstellkraft aus seiner Arretierungsstellung
in seine Freigabestellung bewegbar. Das Betätigungse-
lement kann vom Benutzer betätigt werden, falls er die
beiden Gelenkglieder relativ zueinander um die
Schwenkachse verschwenken möchte.
[0025] Das Betätigungselement kann beispielsweise
in Form eines Druckknopfes ausgestaltet sein.
[0026] Günstigerweise ist der Druckknopf mit dem Ar-
retierungselement verrastbar oder verschraubbar, so
dass der Druckknopf zusammen mit dem Arretierungs-
element entlang der Schwenkachse bewegt werden
kann, um das Arretierungselement aus seiner Arretie-
rungsstellung in seine Freigabestellung zu bewegen.
[0027] Das Arretierungselement weist bevorzugt eine
Rastverzahnung auf, die mit einer komplementär ausge-
stalteten Rastverzahnung eines der beiden Gelenkglie-
der zusammenwirkt. Die Rastverzahnung ist günstiger-
weise an einer Zahnscheibe angeordnet, die an dem dem
Betätigungselement abgewandten Ende des Arretie-
rungselements positioniert ist.
[0028] Das Arretierungselement kann beispielsweise
nach Art eines Bolzens ausgestaltet sein, der koaxial zur
Schwenkachse ausgerichtet ist und an einer ersten Stirn-
seite eine Zahnscheibe und an einer zweiten Stirnseite
das Betätigungselement trägt. Die Zahnscheibe kann mit
einer Rastverzahnung des ersten Gelenkgliedes zusam-
menwirken und zwischen das Betätigungselement und
das zweite Gelenkglied kann eine Druckfeder einge-
spannt sein.
[0029] Zur Ausgestaltung des zweiten Verbindungse-
lements wurden bisher keine näheren Angaben ge-
macht. Bei einer vorteilhaften Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Gerätehalters weist das zweite Ver-
bindungselement ein Aufnahmeteil auf, das mit einem
Endstück eines Verlängerungsrohrs steckbar verbindbar
ist.
[0030] Günstigerweise ist das Verlängerungsrohr mit
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dem Aufnahmeteil lösbar verrastbar.
[0031] Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass
das Endstück in das Aufnahmeteil einsetzbar ist. Alter-
nativ kann vorgesehen sein, dass das Endstück auf das
Aufnahmeteil aufsetzbar ist.
[0032] Die nachfolgende Beschreibung einer vorteil-
haften Ausführungsform der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung.
Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung eines Gerä-
tehalters mit einem daran festgelegten Hart-
flächenreinigungsgerät und einem mit dem
Gerätehalter verbundenen Verlängerungs-
rohr;

Figur 2: eine perspektivische Darstellung des Gerä-
tehalters aus Figur 1, und

Figur 3: eine Schnittansicht eines Gelenkteils des Ge-
rätehalters aus Figur 1.

[0033] In der Zeichnung ist schematisch eine vorteil-
hafte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Gerä-
tehalters dargestellt, der insgesamt mit dem Bezugszei-
chen 10 belegt ist. In Figur 1 ist der Gerätehalter 10 mit
einem tragbaren Hartflächenreinigungsgerät 12 und mit
einem an sich bekannten und deshalb zur Erzielung einer
besseren Übersicht nur ausschnittsweise dargestellten
Verlängerungsrohr 14 verbunden.
[0034] Das beispielhaft dargestellte tragbare Hartflä-
chenreinigungsgerät 12 weist in bekannter Weise ein
Saugdüsenteil 16 mit einer ersten Abziehlippe 18 und
einer zweiten Abziehlippe 20 auf, sowie ein Abscheideteil
22 und ein Basisteil 24. Das Abscheideteil 22 ist zwischen
dem Saugdüsenteil 16 und dem Basisteil 24 angeordnet
und weist eine an sich bekannte und deshalb zur Erzie-
lung einer besseren Übersicht in der Zeichnung nicht dar-
gestellte Abscheidekammer auf, in der eine Abscheide-
einrichtung angeordnet ist. Im Basisteil 24 ist ein an sich
bekanntes und deshalb in der Zeichnung zur Erzielung
einer besseren Übersicht ebenfalls nicht dargestelltes
Saugaggregat angeordnet, das mit einer zwischen der
ersten Abziehlippe 18 und der zweiten Abziehlippe 20
angeordneten Saugöffnung in Strömungsverbindung
steht, wobei der Strömungsweg von der Saugöffnung
zum Saugaggregat durch die Abscheidekammer des Ab-
scheideteils 22 hindurchführt. Mittels der beiden Abzieh-
lippen 18, 20 kann Flüssigkeit von einer Hartfläche, ins-
besondere von einer Fensterscheibe, abgezogen wer-
den. Die Flüssigkeit sammelt sich im Bereich der Saug-
öffnung an und kann zusammen mit Luft in die Abschei-
dekammer des Abscheideteils 22 eingesaugt werden. In-
nerhalb der Abscheidekammer erfolgt eine Abscheidung
der Flüssigkeit aus dem Flüssigkeits-Luft-Gemisch. Die
Flüssigkeit kann anschließend in einen seitlich am Ba-
sisteil 24 angeordneten Schmutzflüssigkeitstank 26 ge-
langen, und die angesaugte Luft kann vom Saugaggre-

gat an die Umgebung des Hartflächenreinigungsgeräts
12 abgegeben werden.
[0035] Um die Reichweite des Hartflächenreinigungs-
geräts 12 zu erhöhen, so dass mit seiner Hilfe beispiels-
weise auch hoch gelegene Dachfenster gereinigt werden
können, ohne dass der Benutzer eine Leiter benutzen
muss, kommt der erfindungsgemäße Gerätehalter 10
zum Einsatz, an dem das Hartflächenreinigungsgerät 12
festgelegt werden kann, und der mit dem Verlängerungs-
rohr 14 verbunden werden kann. Das Verlängerungsrohr
14 ist teleskopierbar ausgestaltet, so dass der Benutzer
die Länge des Verlängerungsrohrs 14 an den gewünsch-
ten Einsatzzweck anpassen kann.
[0036] Der Gerätehalter 10 weist einen Grundkörper
28 auf mit einem ersten Stützarm 30 und einem zweiten
Stützarm 32. Der erste Stützarm 30 ist im Wesentlichen
vertikal ausgerichtet und der zweite Stützarm 32 schließt
sich rechtwinklig an das untere Ende des ersten Stütz-
arms 30 an.
[0037] Der erste Stützarm 32 weist eine erste Stützflä-
che 34 auf, an die das tragbare Hartflächenreinigungs-
gerät 12 mit einem Seitenbereich, insbesondere mit ei-
nem Abschnitt seiner Rückseite, angelegt werden kann.
Dies wird aus Figur 1 deutlich. Der zweite Stützarm 32
weist eine zweite Stützfläche 36 auf, auf die das Hartflä-
chenreinigungsgerät 12 aufgesetzt werden kann und die
das Hartflächenreinigungsgerät 12 untergreift. Der zwei-
te Stützarm 32 ist in Form einer wannenförmigen Auf-
nahme 38 ausgestaltet, in die das Hartflächenreini-
gungsgerät 12 mit einem unteren Gehäusebereich ein-
gesetzt werden kann und deren Bodenfläche von der
zweiten Stützfläche 36 gebildet wird. An die zweite Stütz-
fläche 36 schließen sich zwei Seitenwände 40, 42 der
wannenförmigen Aufnahme 38 einstückig an, die das
Hartflächenreinigungsgerät 12 C-förmig umgreifen.
[0038] An seinem dem zweiten Stützarm 32 abge-
wandten oberen Ende trägt der erste Stützarm 30 ein
erstes Verbindungselement, das im dargestellten Aus-
führungsbeispiel in Form eines elastisch dehnbaren Hal-
teriemens 44 ausgestaltet ist. Ein in Figur 3 dargestellter
erster Endbereich 46 des Halteriemens 44 trägt ein Hal-
teteil 48, das in eine seitliche Ausnehmung 50 eines Ge-
häuses 51 einer an dem dem zweiten Stützarm 38 ab-
gewandten Ende des ersten Stützarms 30 angeordneten
Spanneinrichtung 52 eingeführt werden kann. Auf der
der seitlichen Ausnehmung 50 abgewandten Seite weist
die Spanneinrichtung 52 einen U-förmigen Spannhebel
54 auf, der einen ersten Schenkel 56 und einen zweiten
Schenkel 58 umfasst, die über einen Steg 60 einstückig
miteinander verbunden sind. Die beiden Schenkel 56, 58
sind mit ihren freien Enden um eine in Figur 1 gestrichelt
dargestellte Hebelachse 62 verschwenkbar an dem ein-
stückig mit dem ersten Stützarm 30 verbundenen Ge-
häuse 51 der Spanneinrichtung 52 gelagert, und zwi-
schen den beiden Schenkeln 56 und 58 erstreckt sich
ein Spannzapfen 66, an dem das dem Halteteil 48 ab-
gewandte Ende des Halteriemens 44 festgelegt ist.
[0039] Das Hartflächenreinigungsgerät 12 weist auf
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seiner dem Flüssigkeitstank 26 abgewandten Rückseite
einen Griff 68 auf. Nachdem der Benutzer das Hartflä-
chenreinigungsgerät 12 in die wannenförmige Aufnahme
38 eingesetzt hat, kann er den Halteriemen, dessen ers-
ter Endbereich 46 zusammen mit dem Halteteil 48 der
seitlichen Ausnehmung 50 entnommen wurde, um den
Griff 68 herumführen, wobei er den Spannhebel 54 um
die Hebelachse 62 in Richtung des Griffs 68 in eine Ent-
lastungsstellung verschwenkt. Nachdem er den ersten
Endbereich 46 zusammen mit dem Haltebereich 48 in
die seitliche Ausnehmung 50 eingeführt hat, kann der
Benutzer den Spannhebel 54 in die dem Griff 68 abge-
wandte Richtung in eine Spannstellung verschwenken,
in der er mit seinem Steg 60 am Gehäuse 64 der Span-
neinrichtung 52 anliegt, wobei der Halteriemen 44 ge-
spannt und festgelegt wird.
[0040] Unterhalb der Spanneinrichtung 52 ist auf der
der ersten Stützfläche 34 abgewandten Rückseite des
ersten Stützarms 30 ein Gelenkteil 70 angeordnet. Be-
zogen auf die Vertikale ist das Gelenkteil 70 in einem
Bereich zwischen dem zweiten Stützarm 32 und dem
ersten Verbindungselement, das als Halteriemen 44 aus-
gestaltet ist, angeordnet. Das Gelenkteil 70 ist somit in
Richtung auf das erste Verbindungselement versetzt
zum zweiten Stützarm angeordnet.
[0041] Das Gelenkteil 70 weist ein erstes Gelenkglied
in Form einer ersten Gelenkhülse 72 und ein zweites
Gelenkglied in Form einer zweiten Gelenkhülse 74 auf.
Die erste Gelenkhülse 72 ist zusammen mit dem Gehäu-
se 64 der Spanneinrichtung und dem ersten Stützarm 30
als einteiliges Kunststoffformteil ausgestaltet, und die
zweite Gelenkhülse 74 bildet in Kombination mit einem
sich an die zweite Gelenkhülse 74 auf der der Spannein-
richtung 52 abgewandten Seite einstückig anschließen-
den zweiten Verbindungselement ein weiteres einteiliges
Kunststoffformteil aus. Das zweite Verbindungselement
ist in Form einer Verbindungshülse 76 ausgestaltet, die
ein Aufnahmeteil in Form eines Aufnahmeschachts 78
aufweist. In den Aufnahmeschacht 78 kann ein Endstück
80 des Verlängerungsrohrs 14 eingesteckt werden. Mit-
tels an sich bekannter und deshalb in der Zeichnung nur
schematisch dargestellter Rastelemente kann das End-
stück 80 mit dem Aufnahmeschacht 78 lösbar verrastet
werden.
[0042] Das Gelenkteil 70 ist in Figur 3 schematisch dar-
gestellt. Es umfasst ein Arretierungselement in Form ei-
nes Arretierungsbolzens 82, der die beiden Gelenkhül-
sen 72, 74 durchgreift und entlang einer Schwenkachse
84 des Gelenkteils 70 hin und her bewegt werden kann.
An der zweiten Gelenkhülse 74 ist der Arretierungsbol-
zen unverdrehbar gehalten. An einer ersten Stirnseite
trägt der Arretierungsbolzen 82 eine Zahnscheibe 86, die
der ersten Gelenkhülse 72 zugewandt eine Rastverzah-
nung trägt, die mit einer an der ersten Gelenkhülse 72
angeordneten, komplementär ausgebildeten Rastver-
zahnung zusammenwirkt. An der der Zahnscheibe 86
abgewandten Stirnseite ist der Arretierungsbolzen 82 mit
einem Betätigungselement in Form eines Druckknopfes

88 verrastet. Zwischen dem Druckknopf 88 und der zwei-
ten Gelenkhülse 74 ist eine Druckfeder 90 eingespannt,
unter deren Wirkung der Druckknopf 88 axial in die der
Zahnscheibe 86 abgewandte Richtung gedrückt wird.
Diese Rückstellkraft wird von dem Druckknopf 88 über
den Arretierungsbolzen 82 auf die Zahnscheibe 86 über-
tragen, so dass diese mit ihrer Rastverzahnung zuver-
lässig in die korrespondierende Rastverzahnung der ers-
ten Gelenkhülse 72 eingreift. Dies hat zur Folge, dass
die erste Gelenkhülse 72 über den Arretierungsbolzen
82, an der zweiten Gelenkhülse 74 unverdrehbar gehal-
ten ist. Um die beiden Gelenkhülsen 72, 74 relativ zuein-
ander um die Schwenkachse 84 verschwenken zu kön-
nen, kann der Benutzer den Druckknopf 88 entgegen der
Kraft der Druckfeder 90 in das Gelenkteil 70 eindrücken,
so dass der Arretierungsbolzen 82 axial verschoben wird
und die an der Zahnscheibe 86 angeordnete Rastver-
zahnung einen Abstand zur korrespondierenden Rast-
verzahnung der ersten Gelenkhülse 72 einnimmt. Der
Benutzer hat dann die Möglichkeit, die beiden Gelenk-
hülsen 72, 74 relativ zueinander zu verschwenken. Dies
gibt ihm die Möglichkeit, die Ausrichtung des Grundkör-
pers 28 relativ zur Verbindungshülse 76 zu verändern.
[0043] Wie bereits erwähnt, kann der Benutzer mittels
des Gerätehalters 10 die Reichweite des Hartflächenrei-
nigungsgeräts 12 erhöhen, indem er das Hartflächenrei-
nigungsgerät 12 über den Gerätehalter 10 mit dem Ver-
längerungsrohr 14 verbindet, dessen Länge der Benut-
zer an den gewünschten Einsatzzweck anpassen kann.
Der Benutzer kann das am Gerätehalter 10 festgelegte
Hartflächenreinigungsgerät 12 gegen die zu reinigende
Hartfläche, beispielsweise die Fensterscheibe eines
Dachfensters, drücken und mittels der beiden Abziehlip-
pen 18, 20 Flüssigkeit von der Hartfläche abziehen. Die
abgezogene Flüssigkeit kann dann in den Schmutzflüs-
sigkeitstank 26 geführt werden.
[0044] Um das Andrücken des Hartflächenreinigungs-
geräts 12 gegen zur Vertikalen geneigte Hartflächen zu
erleichtern, kann der Benutzer die Ausrichtung des
Grundkörpers 28 relativ zum Verlängerungsrohr 14 mit-
tels des Gelenkteils 70 in der voranstehend erläuterten
Weise verändern.

Patentansprüche

1. Gerätehalter für ein tragbares Hartflächenreini-
gungsgerät (12) zum Abziehen und Aufsaugen von
Flüssigkeit von einer Hartfläche, insbesondere von
einer Fensterscheibe, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gerätehalter (10) einen Grundkörper (28)
umfasst mit einem ersten Stützarm (30), der eine
erste Stützfläche (34) aufweist, an die das Hartflä-
chenreinigungsgerät (12) mit einem Seitenbereich
anlegbar ist, und an dem ein erstes Verbindungse-
lement (44) angeordnet ist zum Verbinden des
Grundkörpers (28) mit dem Hartflächenreinigungs-
gerät (12), und mit einem zweiten Stützarm (32), der
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eine zweite Stützfläche (32) ausbildet, auf die das
Hartflächenreinigungsgerät (12) aufsetzbar ist, und
dass der Gerätehalter (19) ein zweites Verbindungs-
element (76) umfasst zum Verbinden des Geräte-
halters (10) mit einem Verlängerungsrohr (14).

2. Gerätehalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (28) über ein in
Richtung auf das erste Verbindungselement (44)
versetzt zum zweiten Stützarm (32) angeordnetes
Gelenkteil (70) um eine Schwenkachse (84) ver-
schwenkbar mit dem zweiten Verbindungselement
(76) verbunden ist.

3. Gerätehalter nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gelenkteil (70) an der der ersten
Stützfläche (34) abgewandten Seite des ersten
Stützarms (30) angeordnet ist.

4. Gerätehalter nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der zweite Stützarm (32)
senkrecht zum ersten Stützarm (30) ausgerichtet ist.

5. Gerätehalter nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zwei-
te Stützarm (32) wannen- oder taschenförmig aus-
gestaltet ist.

6. Gerätehalter nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Verbindungselement (44) an dem dem zweiten
Stützarm (32) abgewandten Ende des ersten Stütz-
arms (30) angeordnet ist.

7. Gerätehalter nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
erste Stützfläche (32) in Höhe des ersten Verbin-
dungselements (44) erstreckt.

8. Gerätehalter nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Verbindungselement (44) nach Art eines Bügels
oder Riemens ausgestaltet ist zum Umgreifen eines
Gehäusebereichs (68) des Hartflächenreinigungs-
geräts (12).

9. Gerätehalter nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Gerätehalter (10) eine Spann-
einrichtung (52) aufweist zum Spannen des Bügels
oder Riemens (44).

10. Gerätehalter nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spanneinrichtung (52) einen ver-
schwenkbar gelagerten Spannhebel aufweist.

11. Gerätehalter nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spanneinrichtung (52) an
dem dem zweiten Stützarm (32) abgewandten Ende

des ersten Stützarms (30) angeordnet ist.

12. Gerätehalter nach einem der Ansprüche 2 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gelenkteil (70)
ein erstes Gelenkglied (72) und ein zweites Gelenk-
glied (74) aufweist, die relativ zueinander um die
Schwenkachse (84) verschwenkbar und in mehre-
ren Schwenkstellungen relativ zueinander arretier-
bar sind, wobei das erste Gelenkglied (72) mit dem
ersten Stützarm (30) und das zweite Gelenkglied
(74) mit dem zweiten Verbindungselement (76) starr
verbunden sind.

13. Gerätehalter nach einem der Ansprüche 2 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gelenkteil (70)
ein entlang der Schwenkachse (84) zwischen einer
Arretierungsstellung und einer Freigabestellung hin
und her bewegbares Arretierungselement (82) auf-
weist.

14. Gerätehalter nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Arretierungselement (82) mittels
eines Betätigungselements (88) entgegen der Wir-
kung einer Rückstellkraft aus seiner Arretierungs-
stellung in seine Freigabestellung bewegbar ist.

15. Gerätehalter nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zwei-
te Verbindungselement (76) einen Aufnahme-
schacht (78) aufweist, der mit einem Endstück (80)
des Verlängerungsrohrs (14) steckbar verbindbar
ist.
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